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Top 6.6 Beschluss über die Aufstellung der 1. vereinfachten Änderung des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes Nr. 25 "Solaranlage Ruschvitz" und Billigung 
des Entwurfes           GV 030.07.405/24 

  
 
Beschluss: 

 
 

1. Für den Bereich des Solarparks in Ruschvitz westlich der Ortschaft Ruschvitz soll der 
rechtswirksame vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 25 „Solaranlage Ruschvitz“ im ver-
einfachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
(4) BauGB zum 1. Male geändert werden. Die 1. Änderung erstreckt sich auf das gesamte 
Plangebiet, jedoch nur auf einzelne Festsetzungen. 

       Für das Plangebiet werden geändert in den textlichen Festsetzungen (Teil B): 
• Verlängern der festgesetzten zeitlichen Befristung der Nutzung des Solarparks und der 

Gebäude von 25 Jahre auf 45 Jahre  
• Ermöglichen der Zulässigkeit der Errichtung von Anlehnhallen an die vorhandenen Ge-

bäude  
2. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Hierbei ist an-

zugeben, dass die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt wird. 

3. Die Entwürfe der 1. vereinfachten Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
25 „Solaranlage Ruschvitz“ und der Begründung werden gebilligt. 

4. Das Amt Nord-Rügen wird beauftragt, die Entwürfe des Planes sowie der Begründung nach 
§ 13 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu veröffentlichen und die betroffenen 
Behörden von der Auslegung zu benachrichtigen und nach § 4(2) BauGB zu beteiligen. Die 
Planung ist anzuzeigen. 

 
 

Ausgeschlossen ist/sind:  
Abstimmungsergebnisse  

anwesend ja  nein Enthaltung ausgeschl.* 
 6 6 0 0 0 

* Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 24 der KV M-V 
 

 
 


